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Zweite Durchführungsbestimmung*) 
zur Verordnung über die Zahlung von Stipendien 

für Hörer an der Deutschen 
Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht“ 
und an Landesverwaltungsschulen in der

(Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 15. Dezember 1951

Gemäß § 10 der Verordnung vom 22. Dezember 
1950 über die Zahlung von Stipendien für Hörer an 

I der Deutschen Verwaltungsakademie „Walter Ul- 
I bricht“ und an Landesverwaltungsschulen in der 
I Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 1226) 
J wird folgendes bestimmt:

§ 1
1 (1) Die Verordnung vom 22. Dezember 1950 über

die Zahlung von Stipendien für Hörer an der Deut-j 
sehen Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht“ und 
an Landesverwaltungsschulen in der Deutschen De-| 
mokratischen Republik (GBl. S. 1226) und die Erste 
Durchführungsbestimmung dazu vom 10. Januar 
1951 (GBl. S. 40) finden für Teilnehmer an Lehrgän-| 
gen der Finanzschulen der Deutschen Demokrati-
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sehen Republik Anwendung, sofern die Lehrgangs
dauer 6 Monate überschreitet.

(2) Für die Höhe der Stipendien sind die Sätze 
maßgebend, die für Landesverwaltungsschulen 
gelten.

§ 2
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 1. Dezember 1951 in Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 1951
Ministerium des Innern Ministerium der Finanzen

Dr. St ein h o f f  I. V.: G e o r g i n o
Minister Staatssekretär

Anordnung
über die Verarbeitung von Getreide in Mühlen 

und über die Herstellung von Backwaren.

Vom 5. Januar 1952

Im Interesse einer weiteren Verbesserung der Le
benshaltung der Bevölkerung und zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität in den Mühlen wird im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Handel und 
Versorgung der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Staatlichen Plankommission folgendes an
geordnet:


